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beim Einsatz von neuen technischen Sicherungsmitteln, stets zu kor
rigieren und zu vervollkommnen, um optimale Bedingungen für die Ge
währleistung von Sicherheit und Ordnung zu schaffen.

Dabei ist beim Einsatz neuer technischer Sicherungsmittel stets da
von auszugehen, daß diese niemals den Menschen ersetzen werden bzw. 
können. Sie sind als zusätzliches Hilfsmittel für eine noch bessere 
wirksame Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit im Untersuchungs
haftvollzug zu betrachten. Sie können aber die personelle Sicherung, 
insbesondere die visuelle Beobachtung und Kontrolle Verhafteter sowit 
die der äußeren Begrenzung und der Personen- und Fahrzeugschleusen 
der Untersuchungshaftanstalt nicht ersetzen. Nur der Mensch selbst 
ist in der Lage die auftretenden Verletzungen bzw. Störungen von Ord
nung und Sicherheit schöpferisch mit den geeignetsten Mitteln und 
Methoden zu unterbinden und zur Abwendung weiterer Gefahren diffe
renziert, der Situation entsprechend angepaßt, zu reagieren.

Die hohe Ordnung und Sicherheit im UntersuchungshaftVollzug ist stets 
an die Gewährleistung der Rechte Verhafteter und anderer Beteiligter 
sowie die Durchsetzung der Einhaltung ihrer Pflichten gebunden. Gera» 
de über die Gewährleistung der Einheit von Rechten und Pflichten kann 
ein normgerechtes Verhalten erreicht werden, das im folgenden Ab
schnitt untersucht werden soll.

3.1.2. Die Gewährleistung der Einheit von Rechten und Pflichten Ver
hafteter, die Sicherstellung von normgerechtem Verhalten, 

______ Disziplinär- und Sicherungsmaßnahmen_________________________

Die Ziele des Untersuchungshaftvollzuges können nur dann optimal 
realisiert werden, wenn den Verhafteten die ihnen zustehenden Rech
te umfassend gewährt und wenn sie gleichzeitig zur Einhaltung der 
ihnen auferlegten Pflichten und zu einem normgerechten Verhalten im 
Untersuchungshaftvollzug erzogen bzw. dazu angehalten und bei Not
wendigkeit auch dazu diszipliniert werden.

Rechte und Pflichten Verhafteter sind immer als Einheit zu sehen, 
die sich aus Verhaltensanforderungen im Untersuchungshaftvollzug 
sowohl für die Verhafteten selbst aber auch für die anderen an der


